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Kraft und Zeit, sondern auch viel Geld ge-
spart werden. Denn eine eidgenössische Ab-
Stimmung würde hunderttausende von Franken
verschlingen. —• Die einzelnen Kantone, die
zum Zeitpunkt der Verwirklichung des eidge-
nössischen Frauenstimmrechts, in ihrem Kan-
ton und in den Gemeinden das Frauenstimm-
recht noch nicht verwirklicht hätten, wären
deswegen keineswegs gezwungen, es Fiais
über Kopf sofort einzuführen.
Die Wahl des Zeitpunkts stünde ihnen immer
noch frei.
Jetzt hoffen wir, dass der Bundesrat dankbar
nach dem Postulat Gerwig greift, denn er hat
ja schon im Dezember 1968 versprochen, dass
er alles tun will, «was in seiner Gewalt steht»
um das Frauenstimmrecht zu verwirklichen.
Wir fügen hier noch die Motion von Nationalrat
Arnold an, die am 17. Juni 1969 eingereicht
wurde.

Motion Arnold
Dem Bundesrat wird die verbindliche Weisung
erteilt, ohne Verzug eine Botschaft an die eid-
genössischen Räte zu richten mit einem An-
trag, wonach Artikel 74 der Bundesverfassung
durch Beschluss der Bundesversammlung; spä-
testens auf den Zeitpunkt der Unterzeichnung
der Menschenrechtskonvention des Europara-
tes durch den Bundesrat, so zu interpretieren
ist, dass unter dem Begriff «Schweizer» in

Übereinstimmung mit Artikel 4 der Bundesver-
fassung Männer und Frauen zu verstehen sind.

Mitunterzeichner: Abegg, Bächtoid-Bern, Baech-
told-Lausanne, Baumgartner, Berger-Zürich,
Berger-Olten, Bieri, Bill Max, Bratschi, Bra-
wand, Bussey, Cevey, Chavanne, Chevallaz,
Chopard, Dellberg, Felber, Gerosa, Gerwig,
Götsch, Flaller-Windisch, Flubacher, Huber, Hür-
limann, Jaggi, Keller, Ketterer, Kloter, König,
Leuenberger, Muheim, Müller-Luzern, Mülier-
Bern, Rasser, Renschier, Riesen, Rubi, Sandoz,
Schaffer, Schmid Arthur, Schmid Werner,
Schmidt-Lenzburg, Schütz, Schwendinger,
Staehlin, Stich, Suter, Tanner, Trottmann, Von-
tobel, Wagner, Waldner, Weber-Zürich, Welter,
Wüthrich, Wyler, Wyss, Ziegler. S F

Frauenstimmrecht —
Stand in den einzelnen Kantonen
bis Ende 1969

In Anbetracht dessen, dass die Botschaft
des Bundesrates zur Einführung des
Frauenstimm- und -Wahlrechts in eidge-
nössischen Angelegenheiten in nächster
Zeit in den eidgenössischen Räten zur Be-
handlung kommt, und möglicherweise be-
reits in diesem Jahr die Abstimmung
durchgeführt wird, dürfte ein Überblick
über den Stand der Dinge in den einzel-
nen Kantonen von Interesse sein. Hier ist
er:

Aargau Eine Vorlage für das
Frauenstimmrecht nur in
kantonalen Angelegenhei-
ten wurde am 7. Januar
1969 vom Grossen Rat in
erster Lesung gutgeheis-
sen. Es müsste nach einer
Abstimmung der Männer
eine Abstimmung der
Frauen positiv verlaufen.
Ende Dezember haben
Jungkonservativ-Christ-
lichsoziale eine Alternativ-
vorläge zur Einführung
des Frauenstimm- und
-Wahlrechts für kantonale
und auch für kommunale
Angelegenheiten auf dem
üblichen Weg der Män-
nerabstimmung verlangt.

Appenzell AR Auf Grund einer von jun-
gen Bürgern eingereich-
ten Voiksinitiative wird die
Landsgemeinde 1970 über
die Ermächtigung der Ge-
meinden zur Einführung
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des Frauenstimm- und
-Wahlrechts befinden.

Appenzell IR Die Standeskommission
(Regierung) schlägt der
Landsgemeinde 1970 vor,
die Bezirks-, Schul- und
Kirchgemeinden zu er-
mächtigen, das Frauen-
stimm- und -Wahlrecht in Genf
ihrem Bereich einzu-
führen.

Basel-Land 1968: Annahme des
Frauenstimm- und -wähl-
rechts in kantonalen An- Glarus
gelegenheiten mit 68,1%
Jastimmen. Anfang 1970
wird über ein neues Ge-
meindegesetz, welches
unter anderem das Graubünden
Frauenstimm- und -wähl-
recht für alle Baselbieter
Gemeinden vorsieht, ab-
gestimmt. Die Frauen
können mitstimmen.

Basel-Stadt 1966: Annahme des
Frauenstimm- und -wähl-
rechts in Kantons- und
Gemeindeangelegenhei-
ten mit 60% Jastimmen. Luzern

Bern: 1968: Ermächtigung der
Gemeinden, das Frauen-
stimm- und -Wahlrecht
einzuführen mit 52,1%
Jastimmen angenommen.
Bis Ende 1969 hatten 255 Neuenburg
der 492 Gemeinden mit
zirka 78% der Bevölke-
rung das Frauenstimm-
und -Wahlrecht eingeführt.

Freiburg 16. November 1969: Prin- Nidwaiden
zipielle Gutheissung der

Einführung des Frauen-
stimm- und -Wahlrechts
auf kirchlicher, kommuna-
1er und kantonaler Ebene
mit 71% Jastimmen. Eine
nochmalige Abstimmung
über den Verfassungstext
wird folgen.
1960: Annahme des
Frauenstimm- und -wähl-
rechts in Kantons- und
Gemeindeangelegenhei-
ten mit 55,4% Jastimmen.
Die Landsgemeinde 1967
hat das Frauenstimm- und
-Wahlrecht in den Kirch-,
Schul- und Fürsorgege-
meinden angenommen.
1962: Annahme des revi-
dierten Gesetzes zur Aus-
Übung politischer Rechte,
in welchem die Ermächti-
gung der Gemeinden zur
Einführung des Frauen-
stimm- und -Wahlrechts
festgelegt ist, mit 59%
Jastimmen. Acht Gemein-
den haben es eingeführt.
1. August 1969: Initiative
für das volle Frauen-
stimm- und -Wahlrecht in
Kantons- und Gemeinde-
angelegenheiten einge-
reicht.
1959: Annahme des
Frauenstimm- und wähl-
rechts in Kantons und
Gemeindeangelegenhei-
ten mit 53,6% Jastimmen.
Die Landsgemeinde 1970
wird über die verbindliche
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Tessin

Einführung des Frauen-
stimm- und -Wahlrechts in
Schul-, Kirch- und Armen-
gemeinden befinden. Die
politischen Gemeinden Cninthiim
sollen ermächtigt werden,
für ihren Bereich die
Gleichberechtigung der
Frauen herbeizuführen.

Obwalden Die revidierte Verfassung
von 1968 ermächtigt die
Gemeinden, das Frauen-
stimm- und -Wahlrecht
einzuführen.

St. Gallen Mit seiner Botschaft vom
28. Oktober 1969 schlägt
der Regierungsrat vor, die
politischen, Schul- und
Ortsgemeinden zu er-
mächtigen, in ihrem Be-
reich die volljährigen
Schweizerbürgerinnen
stimm- und damit auch
wahlfähig zu erklären.

Schaffhausen Nach zweimaliger knap-
per Verwerfung des
Frauenstimm- und -wähl-
rechts in Kantons- und
Gemeindeangelegenhei-
ten in 1967 und 1969 ist
der Regierungsrat am
17. November 1969 be-
auftragt worden, eine
neue kantonale Abstim-
mung zusammen mit der Waadt
eidgenössischen, spätes-
tens aber bis Herbst 1971
vorzubereiten.

Schwyz Am 28. November 1969
wurde eine Initiative für Wallis
das obligatorische

Thurgau

Uri

Frauenstimm- und -wähl-
recht im Kanton und
fakultativ in den Gemein-
den eingereicht.
Nachdem 1968 in einer
Doppelabstimmung das
Frauenstimm- und -wähl-
recht in kantonalen Ange-
legenheiten und für die
Gemeinden abgelehnt
wurde, ist am 4. Juni 1969
einstimmig eine Motion
auf fakultative Einführung
des Frauenstimm- und
-Wahlrechts in den
Gemeinden erheblich
erklärt worden.
19. Oktober 1969: Annah-
me des Frauenstimm- und
-Wahlrechts in Kantons-
und Gemeindeangelegen-
heiten mit 63% Jastim-
men.
26. Januar 1969: Annahme
des Frauenstimm- und
-Wahlrechts in Schulan-
gelegenheiten mit 50,8%
Jastimmen.
Eine Initiative für das
Frauenstimm- und -wähl-
recht in Kantons- und
Gemeindeangelegenhei-
ten ist von jungen
Bürgern lanciert worden.
1959: Annahme des
Frauenstimm- und -wähl-
rechts in Kantons- und
Gemeindeangelegenhei-
ten mit 52,6% Jastimmen.
Am 12. April 1970: Ab-
Stimmung über die Ein-
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führung des Frauenstimm-
und -Wahlrechts in Kan-
tons- und Gemeinde-
angelegenheiten.

Zug Der Regierungsrat hat für
1970 ein Vorlage über das
Frauenstimmrecht in Aus-
sieht gestellt.

Zürich Nach Annahme der Ver-
fassungsrevision zur Er-
mächtigung der politi-
sehen, Schul- und Zivil-
gemeinden zur Einfüh-
rung des Frauenstimm-
und -Wahlrechts am

14. September 1969 mit
57,9% Jastimmen hatten
bis zum Jahresende be-
reits 99 der 171 Gemein-
den von dieser Kompe-
tenz Gebrauch gemacht.
Damit sind 83% der
Frauen in Gemeindeange-
legenheiten stimm- und
-wahlberechtigt. Ausser-
dem haben zahlreiche
selbständige Schulge-
meinden das Stimm- und
Wahlrecht der Frauen
eingeführt. F. S.

Glosse

Diese Frauen

Die weltberühmte Künstlerin Marita Montanez,
bereits 77, heiratete ihren ehemaligen Schüler
Pablo. An ihrem Hochzeitstag war der Jüngling
17 Jahre alt. Der Altersunterschied beträgt ge-
nau sechzig Jahre.

Was sagen Sie dazu?

Ähnlich verhält es sich bei der ebenso berühm-
ten Künstlerin Jacqueline Rocques. In zweiter

Ehe und bereits 70, nahm sie den 33jährigen
Pablo, der ihr Modell gestanden hatte, zum
Ehemann. Bei diesem Paar beträgt der Alters-
unterschied nur gerade 37 Jahre.

Was sagen Sie dazu?

Und nun machen Sie sich einen «Spass», liebe
Leserin. Erzählen Sie Obenstehendes Ihren
Freunden und merken Sie sich die Antworten.
Zuletzt dürfen Sie dann den Schluss ziehen,
mit welch ungleichen Ellen heute immer noch
gemessen wird, wenn Sie berichtigen: In bei-
den Fällen stimmt alles haargenau, nur das
Aiter ist vertauscht.

1. Pablo Casals 77, heiratete Marita Montanez
17.

2. Pablo Picasso 70, heiratete Jacqueline Ros-
ques 33.
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